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DSGVO-Anforderungen an Einwilligung, Datenschutzinformation, 
Datenschutz-Folgenabschätzung und Bestellung von 
Datenschutzbeauftragten 
1. Eine Allergie-Tagesklinik, deren Kerntätigkeit in
der Diagnostik und Behandlung von Allergien - so
hin in der Verarbeitung von Gesundheitsdaten nach
Art 9 Abs 1 DSGVO - liegt, die ua siebzehn Ärzte
beschäftigt und Gesundheitsdaten von Gesetzes we
gen teilweise mindestens zehn Jahren zu speichern
hat (§ 51 ÄrzteG), muss verpflichtend einen Daten
schutzbeauftragten bestellen.

2. Von einer allfälligen Verpflichtung zur ver
schlüsselten Übermittlung kann nicht mit einer Ein-
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Stabilitätspakt 
Neu aufgenommen: Buchhaltungsagentur

gesetz (BHAG-G) und Bundesgesetz über die 
Errichtung des Fiskalrates 

MANZ� 

willigungserl<lärung von betroffenen __ Persouen abge
gangen werden. Die Frage, ob eine Ubermittlung in 
verschlüsselter oder unverschlüsselter Form erfolgt, 
ist eine der Datensicherheitsmaßnahmen nach 
Art 32 DSGVO und somit allein von der Verant
wortlichen zu beurteilen. 

3. Die Heranziehung von Auftragsverarbeitern ist 
einer Einwilligung von Betroffenen nicht zugänglich, 
weshalb eine diesbezügliche Einwilligung auch nicht 
rechtswirksam erteilt werden kann. 

4. Eine „unwiderrufliche" Einwilligung wider
spricht jedenfalls der DSGVO. 

5. In der erteilten Information über die Datenver
arbeitung (,,Datenschutzerklärung") ist strukturell zu 
unterscheiden, ob diese nach Art 13 oder Art 14 

DSGVO erteilt wird, weiters darf dort kein Daten
schutzbeauftragter genannt werden, wenn keiner be
stellt wurde. 

6. In der Datenschutzerklärung sind die einschlä
gigen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung beson
derer Kategorien personenbezogener Daten anzufüh
ren und, wenn eine Verarbeitung auf der Wahrung 
berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder ei
nes Dritten beruht, die berechtigten Interessen, die 
von dem Verantwortlichen oder dem Dritten ver
folgt werden, anzuführen. 

7. Wird in der Datenschutzerklärung die Einwil
ligung als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
angeführt, muss darauf hingewiesen werden, dass 
ein Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilli
gung besteht, ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 

8. Der Ausnahmetatbestand des§ 1 iVm DSFA
Al2 nach der Anlage zur DSFA-AV, der von der 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschät
zung befreit, trifft nur dann zu, wenn die Datenver
arbeitung von einem einzelnen Arzt geführt wird. 

9. Die DSFA-AV und die DSFA-V enthalten
keine abschließenden Aufzählungen, sondern füh
ren nur Verarbeitungsvorgänge an, die jedenfalls ei
ner oder keiner DSFA unterliegen. Ist ein Verarbei
tungsvorgang nicht durch ei_ne der beiden Verord-








